
Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung der 

Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten 

in Wettbüros in Mannheim vom 04.12.2018 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 

2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Februar 2023 (GBl. 

S.26, 42) und der §§ 2 und 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 

17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. 

1233, 1249), hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 16.05.2023 folgende Satzung 

beschlossen: 

 

§ 1 

 

Die Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das 

Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Mannheim vom 

04.12.2018 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Mannheim, 16.05.2023 

 

Der Oberbürgermeister 


